
Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gem. § 9 (1) 25a BauGB

Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gem. § 9 (1) 20 BauGB

Grünordnerische Maßnahmen im Geltungsbereich des Bebauungsplans

Detaillierte Formulierung der Festsetzungen siehe Anlage U1
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Entwicklung einer Hochstaudenflur

PFG 1

Auf den Baugrundstücken ist je angefangene 400 m² Grundstücksgröße
ein Baum gemäß Pflanzliste 3 zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten.
Die Lage der Baumpflanzung ist variabel.

50% der privaten Grünflächen sind mit gebietsheimischen Gehölzen
der Pflanzliste 4 zu bepflanzen.
Die Lage der Gehölze ist variabel.

An den in der Planzeichnung gekennzeichneten Standorten sind mittel- und großkronige
Einzelbaumhochstämme zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten.
Es sind die Arten der Pflanzliste 1 zu verwenden.
Die Lage der Bäume innerhalb der Grünfläche ist variabel.

PFG 2 An den in der Planzeichnung gekennzeichneten Standorten sind mittelkronige
Einzelbaumhochstämme zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten.
Es sind die Arten der Pflanzliste 2 zu verwenden.
Die Lage der Bäume ist variabel.

PFG 4

PFG 3

Umweltbericht / Grünordnungsplan

Maßnahmenplan

Bebauungsplan " Holzwinkel III"
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Schutzgebiete

Landschaftsschutzgebiet 

Nach § 33 NatSchG 
geschütztes Biotop
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Maßnahmenkennung

2 VCEF
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Nr. Einzelmaßnahme
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Vermeidungsmaßnahme

Ausgleichsmaßnahme

Erläuterung Maßnahmentyp

Maßnahmennummer und Beschreibung

CEF Artenschutzrechtliche Maßnahme zur Erhaltung der ökologischen Funktion
der Fortpflanzungs- und Ruhestätten (continuous ecological functionality)

M Minderungsmaßnahme

§44 Artenschutzmaßnahme nach §44 BNatSchG

Maßstab 1 : 1 000

0 40 10020 8060
Grundlagen:
ALK, Orthofotos     Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung 
Baden-Württemberg, www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/19.
Daten aus dem Räumlichen Informations- und Planungssystem (RIPS) 
der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz 
Baden-Württemberg, 00.00.0000
Link: http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de
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Maßnahmennummer und Beschreibung

§44 Artenschutzmaßnahme nach §44 BNatSchG

Zeitliche Beschränkung der Baufeldfreimachung

Maßnahme zur Förderung der Feldlerche (planextern)

Beschränkung der Beleuchtung und Vogelkollisionsschutz

Schonender Umgang mit Böden

Verwendung wasserdurchlässiger Wegebeläge

Rückhaltung von Niederschlagswasser

Pflanzung von Einzelbäumen

Entwicklung von einer Hochstaudenflur
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